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Zulassungsordnung der Universität Heidelberg 
für den Masterstudiengang Geowissenschaften 
 
vom 7. Februar 2024 
 
 
 
Aufgrund von §§ 63 Abs. 2 Satz 1, 59 Abs. 1 Satz 2 des Gesetzes 
über die Hochschulen in Baden-Württemberg (Landeshochschulgesetz 
- LHG) in der Fassung vom 1. Januar 2005 (GBl. 2005 S. 1), zuletzt 
geändert durch Art. 8 des Gesetzes am 7. Februar 2023 (GBl. 2023 S. 
26, 43), hat der Senat der Universität Heidelberg am 6. Februar 2024 
die nachstehende Satzung beschlossen. 
 
 
§ 1 Anwendungsbereich 
 
(1)   Die Universität Heidelberg vergibt im Masterstudiengang 
Geowissenschaften ihre Studienplätze nach Maßgabe der folgenden 
Bestimmungen. 
 
 
(2)   Im Übrigen sind die Verfahrensbestimmungen der Zulassungs- 
und Immatrikulationsordnung (ZImmO) der Universität Heidelberg in 
ihrer jeweils gültigen Fassung maßgeblich. 
 
 
 
§ 2 Studienbeginn, Bewerbungsunterlagen, Form und Frist 
 
(1)   Das Erfüllen der Zugangsvoraussetzungen wird nachgewiesen 
über einen elektronisch erstellten Zulassungsbescheid im Online-
Portal der Universität Heidelberg.  
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(2)   Die Bewerbung um einen Studienplatz nach Abs. 1 erfolgt durch 
eine Bewerbung über das Online-Portal der Universität Heidelberg. Mit 
der Bewerbung sind folgende Nachweise und Erklärungen zu 
erbringen:  
 

1. Nachweise über das Vorliegen der in § 3 genannten 
Zugangsvoraussetzungen: 

 

 Abschlusszeugnis des Bachelorstudiengangs gem. § 3 Abs. 1; 
sofern der Studienabschluss bzw. das Abschlusszeugnis zum 
Nachweis der Voraussetzung des § 3 Abs. 1 bis zum Ende 
der in der ZImmO vorgesehenen jeweiligen Frist noch nicht 
vorliegt, genügt ein Transcript of Records oder vorläufiges 
Zeugnis der Hochschule, wenn auf Grund des bisherigen 
Studienverlaufs, insbesondere der bisherigen 
Prüfungsleistungen, zu erwarten ist, dass der 
Studienabschluss nach § 3 Abs. 1 rechtzeitig bis zum letzten 
Werktag vor Vorlesungsbeginn erworben wird,  

 Nachweis zur Beurteilung des einschlägigen Fachanteils nach 
§ 3 Abs. 1 (z.B. durch Transcript of Records) 
 
Ein Studienabschluss, der außerhalb von Deutschland 
erworben wurde, wird nur berücksichtigt, wenn der 
ausländische Studiengang akkreditiert ist.  

 
2. eine Erklärung darüber, ob die sich für das Studium bewer-

bende Person an einer in- oder ausländischen Hochschule im 
Masterstudiengang Geowissenschaften oder in Studiengän-
gen mit im Wesentlichen gleichem Inhalt mit einem Fachanteil 
im Bereich Geowissenschaften von mindestens 50 % den 
Prüfungsanspruch verloren hat.  

 
 
Die Universität kann verlangen, dass die der Zulassungsentscheidung 
zugrundeliegenden Dokumente bei der Einschreibung im Original vor-
zulegen sind. 
 



43 
 
Universität Heidelberg 
Mitteilungsblatt Nr. 02 / 2024 
16.02.2024 

 

(3)   Der Studienbeginn ist zum Wintersemester und Sommersemester 
möglich. 
 
 
(4)   Die Bewerbung zum Studium ist für das Sommersemester vom 
01.10. bis zum 31.03., für das Wintersemester vom 01.04. bis zum 
30.09. eines Jahres möglich (Ausschlussfrist). 
 
 
 
§ 3 Zugangsvoraussetzungen 
 
(1)   Zugangsvoraussetzung für den Masterstudiengang Geowissen-
schaften ist ein mit Erfolg erworbener Abschluss im Bachelorstudien-
gang Geowissenschaften oder in einem Studiengang mit im Wesentli-
chen gleichem Inhalt mit einem Fachanteil im Bereich Geowissen-
schaften von mindestens 50 % an einer in- oder ausländischen Hoch-
schule, für den eine Regelstudienzeit von mindestens drei Studienjah-
ren festgesetzt ist, oder ein als gleichwertig anerkannter Abschluss.  
 
 
(2)   Bei einer Hochschulabschlussnote gemäß Abs. 1 von nicht min-
destens 3,0 findet ein Auswahlgespräch, das Aufschluss über die Eig-
nung für das gewählte Studium und den angestrebten Beruf gibt, ge-
mäß § 4 sowie der Anlage statt.  
 
 
(3)   Die Feststellung, dass die Voraussetzungen nach Abs. 1 erfüllt 
sind, trifft der Zulassungsausschuss. 
 
 
(4)   Über die Gleichwertigkeit der Vorbildung sowie die Vergleichbar-
keit der qualifizierten Abschlüsse entscheidet der Zulassungsaus-
schuss. Bei der Anerkennung von ausländischen Abschlüssen sind die 
Empfehlungen der Kultusministerkonferenz sowie die Absprachen im 
Rahmen von Hochschulpartnerschaften zu beachten. In Zweifelsfällen 
wird die Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen (ZAB) ange-
hört. 



44 
 
Universität Heidelberg 
Mitteilungsblatt Nr. 02 / 2024 
16.02.2024 

 

(5)   Liegt der Studienabschluss bzw. das Abschlusszeugnis nach § 3 
Abs. 1 bis zum Ende der Bewerbungsfrist noch nicht vor, nimmt die 
sich bewerbende Person auf Grundlage der fachspezifischen Einzelno-
ten des Transcript of Records oder vorläufigen Zeugnisses nach § 2 
Abs. 2 Nr. 1 am Zulassungsverfahren teil; das Ergebnis des Studien-
abschlusses bleibt unbeachtet.  
 
 
 
§ 4 Auswahlgespräch 
 
(1)   Die Auswahlprüfung soll zeigen, ob die sich bewerbende Person 
über ausreichende Motivation und Eignung für das angestrebte Stu-
dium und den angestrebten Beruf verfügt, wie auch über ausreichende 
fachliche Grundlagenkenntnisse auf dem Gebiet der Geowissenschaf-
ten, die eine erfolgreiche Teilnahme am Studium erwarten lassen. 
 
 
(2)   Das Auswahlgespräch wird entweder in Präsenz oder über ein 
hochschuleigenes Videokonferenz-System durchgeführt. Die genauen 
Termine sowie weitere Modalitäten werden rechtzeitig im Vorfeld der 
Auswahlgespräche bekannt gegeben. Die Personen, die sich um das 
Studium bewerben, werden von der Universität Heidelberg zum Aus-
wahlgespräch rechtzeitig eingeladen. 
 
 
(3)   Zwei Mitglieder des Zulassungsausschusses oder ein Mitglied und 
eine beisitzende Person führen mit jedem Bewerber ein Gespräch von 
ca. 20 Minuten. 
 
 
(4)   Zur beisitzenden Person darf nur bestellt werden, wer die entspre-
chende Masterprüfung oder einen mit dem Master of Science in Geo-
wissenschaften vergleichbaren Studienabschluss abgelegt hat. 
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(5)   Über die wesentlichen Fragen und Antworten des Auswahlge-
sprächs ist ein Protokoll zu führen, das von der auswahlgesprächsfüh-
renden Person zu unterzeichnen ist. Des Weiteren muss das Protokoll 
Tag und Ort des Auswahlgesprächs, die Namen der auswahlge-
sprächsführenden Personen, den Namen der Person, die sich um das 
Studium bewirbt, und die von den auswahlgesprächsführenden Perso-
nen getroffenen Beurteilungen enthalten. 
 
 
(6)   Die auswahlgesprächsführenden Personen bewerten unmittelbar 
nach Abschluss des Auswahlgesprächs, die sich um das Studium be-
werbende Person nach deren Befähigung und Aufgeschlossenheit für 
den Masterstudiengang Geowissenschaften auf einer Skala von 0 bis 
10 Punkten. Es müssen mindestens 5 Punkte erreicht werden. Werden 
weniger als 5 Punkte erreicht, wird der Antrag auf Zulassung zurückge-
wiesen. Die Bewertung wird von den auswahlgesprächsführenden Per-
sonen, nach dem in der Anlage dargestellten Bewertungsmaßstab 
vorgenommen. Das Auswahlgespräch wird mit 0 Punkten bewertet, 
wenn die sich um das Studium bewerbende Person zu einem Ge-
sprächstermin nicht erscheint.  
 
 
 
§ 5 Zulassungsausschuss 
 
(1)   Für den Masterstudiengang Geowissenschaften wird zur Prüfung 
und Feststellung der fachlichen Zugangsvoraussetzungen ein Zulas-
sungsausschuss gebildet. Er besteht aus 6 Personen, die dem haupt-
beruflichen wissenschaftlichen Personal angehören. Davon müssen 3 
Mitglieder der Gruppe der Professorenschaft angehören. Der Studien-
dekan bzw. die Studiendekanin führt qua Amt den Vorsitz des Zulas-
sungsausschusses. 
 
 
(2)   Die Stellvertretung des bzw. der Vorsitzenden des Zulassungs-
ausschusses und die Mitglieder werden vom Fakultätsrat bestellt. Die 
Amtszeit der Mitglieder beträgt 3 Jahre. Wiederbestellung ist möglich.  
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(3)   Der Zulassungsausschuss ist beschlussfähig, wenn mindestens 
zwei stimmberechtigte Mitglieder anwesend sind. Bei Stimmengleich-
heit entscheidet die Stimme der bzw. des Vorsitzenden oder bei ihrer 
bzw. seiner Abwesenheit die Stimme der Stellvertretung. Über die Prü-
fung und Beratung des Zulassungsausschusses wird eine Niederschrift 
angefertigt. 
 
 
(4)   Die Bewertung von Vorbildungsnachweisen in eindeutigen Fällen 
kann der Zulassungsausschuss durch Beschluss auf eines oder meh-
rere seiner Mitglieder übertragen. 
 
 
(5)   Die Sitzungen des Zulassungsausschusses sind nichtöffentlich. 
Die Mitglieder des Ausschusses unterliegen der Amtsverschwiegen-
heit. Sofern sie nicht im öffentlichen Dienst stehen, sind sie durch die 
Vorsitzende bzw. den Vorsitzenden zur Verschwiegenheit zu verpflich-
ten. 
 
 
 
§ 6 Zulassungsverfahren 
 
(1)   Der Zulassungsausschuss prüft anhand der eingereichten Unter-
lagen, ob die sich bewerbende Person die fachlichen Zugangsvoraus-
setzungen gemäß § 3 erfüllt, und trifft eine entsprechende Feststel-
lung.  
 
 
(2)   Die Zulassung ist zu versagen, wenn 
 

1. die in § 2 und § 3 geregelten Voraussetzungen nicht erfüllt 
sind, 

 
2. die sich bewerbende Person an dem unter § 4 genannten Aus-

wahlge   spräch nicht teilnimmt bzw. dieses nicht besteht oder 
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3. die sich bewerbende Person an einer in- oder ausländischen 
Hochschule im Masterstudiengang Geowissenschaften oder in 
verwandten Studiengängen mit im Wesentlichen gleichem In-
halt mit einem Fachanteil im Bereich Geowissenschaften von 
mindestens 50 % den Prüfungsanspruch verloren hat.  

 
 
(3)   In den Fällen des § 3 Abs. 5 ist die Zulassung unter dem Vorbe-
halt auszusprechen, dass der Bachelorabschluss in einem der nach § 
3 Abs. 1 genannten Studiengänge und die mit ihm zusammenhängen-
den Voraussetzungen bis zum Ende der Immatrikulationsfrist nachge-
wiesen werden. Die Zulassung erlischt, wenn der Nachweis der Vo-
raussetzung nach § 3 Abs. 1 nicht fristgerecht geführt wird. 
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§ 7 Inkrafttreten, Außerkrafttreten 
 
Die vorstehende Satzung gilt erstmals für das Zulassungsverfahren 
zum Sommersemester 2024 und tritt am Tag nach ihrer Veröffentli-
chung im Mitteilungsblatt der Rektorin in Kraft. Gleichzeitig tritt die Zu-
lassungsordnung für den Masterstudiengang Geowissenschaften vom 
27. Februar 2009, zuletzt geändert am 28. April 2016, Mitteilungsblatt 
des Rektors Nr. 7/2016 vom 25.05.2016 außer Kraft.  
 
 
 
Heidelberg, den 7. Februar 2024 
 
 
 
gez. Prof. Dr. Frauke Melchior 

Rektorin 
 
 
 
Anlage: Bewertungsmaßstab des Auswahlgesprächs 
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Anlage: Bewertungsmaßstab des Auswahlgesprächs 
 
Die Bewertung des Auswahlgesprächs gem. § 4 richtet sich nach dem 
folgenden Bewertungsmaßstab:  
 

1. Fachspezifische Interessen und Eignung:  
 

 eine fachliche Problemstellung wird treffend analysiert und 
Wege zu ihrer Lösung überzeugend aufgezeigt. Weiterfüh-
rende fachliche Interessen werden überzeugend dargelegt = 
3 Punkte; 

 eine fachliche Problemstellung wird nachvollziehbar analy-
siert und Wege zu ihrer Lösung plausibel aufgezeigt. Weiter-
führende fachliche Interessen sind erkennbar = 2 Punkte; 

 eine fachliche Problemstellung wird in Ansätzen analysiert 
und Wege zu ihrer Lösung werden erkennbar. Weiterfüh-
rende fachliche Interessen werden angedeutet = 1 Punkt; 

 die Analyse einer fachlichen Problemstellung mit Lösungs-
weg sowie die Formulierung weiterführender fachlicher Inte-
ressen gelingt nicht = 0 Punkte. 

 
2. Berufliche Perspektive:  

 

 Die berufliche Perspektive ist klar erkennbar und bietet eine 
schlüssige und gute Begründung, den Masterstudiengang 
Geowissenschaften an der Universität Heidelberg zu studie-
ren = 1 Punkt; 

 Eine berufliche Perspektive ist nicht zu erkennen = 0 
Punkte.  

 
3. Allgemeine Motivation und Soziales Engagement:  

 

 Die Motivation und soziales Engagement sind klar erkennbar 
und bieten eine schlüssige und gute Begründung, den Mas-
terstudiengang Geowissenschaften an der Universität Hei-
delberg zu studieren = 3 Punkte; 
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 Die Motivation und soziales Engagement sind erkennbar und 
nachvollziehbar = 2 Punkte; 

 Die Motivation und soziales Engagement sind in Ansätzen zu 
erkennen = 1 Punkt; 

 Die Motivation und soziales Engagement sind nicht zu erken-
nen = 0 Punkte.  

 
4. Gesprächsverhalten:  

 

 Das Gesprächsverhalten ist hinsichtlich der Herangehens-
weise bei der Erörterung von fachlichen Problemen und der 
Schlüssigkeit der Argumentation, inkl. allgemeinem Ge-
sprächsführung und Ausdrucksweise sicher und völlig über-
zeugend = 3 Punkte; 

 Das Gesprächsverhalten ist hinsichtlich der Herangehens-
weise bei der Erörterung von fachlichen Problemen und der 
Schlüssigkeit der Argumentation, inkl. allgemeinem Ge-
sprächsführung und Ausdrucksweise weitgehend überzeu-
gend = 2 Punkte; 

 Beim Gesprächsverhalten sind hinsichtlich der Herange-
hensweise bei der Erörterung von fachlichen Problemen, der 
Schlüssigkeit der Argumentation, allgemeinem Gesprächs-
führung oder Ausdrucksweise Abstriche zu machen = 1 
Punkt; 

 Das Gesprächsverhalten ist hinsichtlich der Herangehens-
weise bei der Erörterung von fachlichen Problemen, der 
Schlüssigkeit der Argumentation, allgemeinem Gesprächs-
führung oder Ausdrucksweise unzureichend = 0 Punkte. 
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Satzung der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg für das 
hochschuleigene Auswahlverfahren im Bachelorstudien-
gang Molekulare Biotechnologie  
 
vom 7. Februar 2024 
 
 
 
Aufgrund der §§ 2c Satz 1, Satz 2, 2b Satz 2 des Gesetzes über die Zulas-
sung zum Hochschulstudium in Baden-Württemberg (Hochschulzulassungs-
gesetz – HZG) in der Fassung vom 15. September 2005 (GBl. 2005 S. 629), 
von denen § 2c durch Artikel 2 Nummer 7 des Gesetzes vom 15. Oktober 
2019 (GBl. 2019 S. 405) und § 2b Satz 2 durch Artikel 2 Nummer 6 Buch-
stabe b des Gesetzes vom 15. Oktober 2019 (GBl. 2019 S. 405) eingefügt 
worden ist, § 63 Absatz 2 des Gesetzes über die Hochschulen in Baden-
Württemberg (Landeshochschulgesetz – LHG) vom 1. Januar 2005 (GBl. 
2005 S. 1), § 60 Absatz 2 Nummer 2 Halbsatz 2 LHG, § 60 Absatz 2 Num-
mer 2 Halbsatz 2 LHG, § 29 Absatz 4 Satz 3 LHG, § 6 Absatz 2 Satz 6,8,12 
des Gesetzes über die Zulassung zum Hochschulstudium in Baden-Würt-
temberg (Hochschulzulassungsgesetz – HZG) in der Fassung vom 15. Sep-
tember 2005 (GBl. 2005 S. 629) und §§ 20 Absatz 3 Sätze 3 bis 5, 22 Ab-
satz 1 Nummer 2 Verordnung des Wissenschaftsministeriums über die 
Hochschulzulassung und das Anmeldeverfahren an den staatlichen Hoch-
schulen in Baden-Württemberg (Hochschulzulassungsverordnung – HZVO) 
vom 2. Dezember 2019 (GBl. 2019 S. 489), hat der Senat der Ruprecht-
Karls-Universität Heidelberg (im Folgenden „Universität Heidelberg“) am 6. 
Februar 2024 die nachstehende Satzung beschlossen. 
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§ 1 Anwendungsbereich 
 
(1)   Diese Satzung regelt das hochschuleigene Auswahlverfahren für die 
Vergabe von nach Abzug der Vorabquoten zu 90 vom Hundert zur Verfü-
gung stehenden Studienplätzen nach dessen Ergebnis im Bachelorstudien-
gang Molekulare Biotechnologie der Universität Heidelberg; die für das Zu-
lassungsverfahren geltenden Bestimmungen der Zulassungs- und Immatri-
kulationsordnung (ZImmO) der Universität Heidelberg bleiben unberührt, so-
weit in dieser Satzung keine abweichenden Regelungen getroffen werden.  
 
 
(2)   Diese Satzung gilt auch für die Vergabe von Studienplätzen für das 
erste Fachsemester im Örtlichen Vergabeverfahren im Rahmen der Quote 
nach § 6 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 HZG in Verbindung mit § 22 Absatz 1 
Satz 1 Nummer 2 HZVO. Die Quote für ausländische Staatsangehörige und 
Staatenlose, die nicht nach Artikel 5 Absatz 2 Sätze 2 und 3 des Staatsver-
trags über die Vergabe von Studienplätzen vom 21. März 2019, 27. März 
2019 und 4. April 2019 (GBl. 2019 S. 405) (Staatsvertrag) in Verbindung mit 
§ 1 Absatz 2 Satz 2 HZVO Deutschen gleichgestellt sind, wird für den Ba-
chelorstudiengang Molekulare Biotechnologie auf 9 % festgelegt. 

 
 

(3)   Sie findet Anwendung, wenn in der jeweiligen Verordnung des Wissen-
schaftsministeriums über die Festsetzung von Zulassungszahlen für die Stu-
diengänge im Vergabeverfahren der Universitäten eine Zulassungszahl für 
den Bachelorstudiengang Molekulare Biotechnologie der Universität Heidel-
berg festgesetzt ist. 
 
 
 
§ 2  Form und Frist des Zulassungsantrags 
 
(1)   Der Antrag auf Zulassung zum Studium im Bachelorstudiengang Mole-
kulare Biotechnologie ist in der nach der ZImmO der Ruprecht-Karls-Univer-
sität Heidelberg vorgesehenen Form zu stellen. 
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(2)   Dem Antrag auf Zulassung zum Studium sind folgende Unterlagen             
beizufügen: 
 

1. ein Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife, der fachgebundenen 
Hochschulreife, die der angestrebten Fachrichtung entspricht, ein 
Nachweis über eine anerkannte ausländische Vorbildung oder ein an-
derer in § 58 Absatz 2 LHG genannter Nachweis der Qualifikation für 
ein Studium in einem grundständigen Studiengang (Hochschulzu-
gangsberechtigung),  
 

2. ggfs. ein Nachweis einer abgeschlossenen Berufsausbildung in einem 
anerkannten Ausbildungsberuf, die über die fachspezifische Eignung 
Auskunft gibt,  
 

3. ggfs. ein Nachweis von besonderen Vorbildungen, praktischen Tätig-
keiten oder außerschulischen Leistungen und Qualifikationen, die 
über die fachspezifische Eignung Auskunft geben,  

 
4. eine Bestätigung darüber, dass die sich um das Studium bewerbende 

Person im Bachelorstudiengang Molekulare Biotechnologie oder in 

verwandten Studiengängen mit im Wesentlichen gleichem Inhalt keine 

nach der Prüfungsordnung erforderliche Prüfung endgültig nicht be-

standen hat oder der Prüfungsanspruch aus sonstigen Gründen nicht 

mehr besteht oder sie sich in einem laufenden Prüfungsverfahren in 

diesen Studiengängen befindet. 

 
5. Bewerbende, bei denen es sich um ausländische Staatsangehörige 

und Staatenlose handelt, die Deutschen nicht gleichgestellt sind, müs-
sen dem Antrag auf Zulassung zum Studium zusätzlich zu den Unter-
lagen nach § 2 Abs. 2 Nr. 1 bis 4 folgende Unterlagen beifügen: 
 
a) ein Zertifikat oder eine Bescheinigung der Akademischen Prüf-

stelle (APS), sofern die Hochschulzugangsberechtigung in der 
Volksrepublik China, Indien oder Vietnam erworben wurde; 
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b) einen durch das DSH-Zeugnis oder das Ergebnis einer Äquiva-
lenzprüfung zu erbringenden Nachweis der Kenntnisse der deut-
schen Sprache auf der Niveaustufe DSH 2. 

 
 

(3)   Die Universität Heidelberg kann verlangen, dass die dem Antrag auf Zu-
lassung zum Studium beizufügenden Unterlagen bei der Einschreibung im 
Original vorzulegen sind.  

 
 

(4)   Sind Nachweise nicht in deutscher oder englischer Sprache verfasst, 
sind sie zusätzlich mit einer amtlichen Übersetzung in deutscher bzw. engli-
scher Sprache mit dem Zulassungsantrag einzureichen. 

 
 

(5)   Der Antrag auf Zulassung zum Studium einschließlich der nach Absatz 
3 erforderlichen Unterlagen ist für das Wintersemester, zu welchem der Stu-
dienbeginn im ersten Fachsemester ausschließlich möglich ist, bis zum 15. 
Juli eines Jahres bei der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg zu stellen 
(Ausschlussfrist).  
 
 
(6)   Nach Fristablauf oder unvollständig innerhalb der Frist eingegangene 
Unterlagen werden nicht berücksichtigt. 

 
 
 

§ 3  Auswahlkommission 
 
(1)   Zur Vorbereitung der Auswahlentscheidung wird im Bachelorstudien-
gang Molekulare Biotechnologie eine Auswahlkommission eingesetzt. Diese 
besteht aus vier Mitgliedern, die dem hauptberuflichen wissenschaftlichen 
Personal angehören. Drei Mitglieder müssen aus der Gruppe der Professo-
renschaft stammen.  
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(2)   Die Mitglieder der Auswahlkommission werden durch den Fakultätsrat 
der Fakultät für Ingenieurwissenschaften bestellt. Die Amtszeit der Mitglieder 
beträgt zwei Jahre. Wiederbestellung ist möglich. 
 
 
 
§ 4  Auswahlverfahren 
 
(1)    Am Auswahlverfahren nimmt nur teil, wer 

 
       1. einen form- und fristgerechten Zulassungsantrag gestellt hat, 
 

2. nicht bei der Auswahl im Rahmen der vorweg abzuziehenden Quote 
am Vergabeverfahren teilnimmt; hiervon ausgenommen ist die Per-
sonengruppe nach § 1 Abs. 2 dieser Satzung.  

 
 

(2)   Die Auswahlentscheidung wird nach dem Grad der Eignung der sich um 
das Studium bewerbenden Person für den Bachelorstudiengang Molekulare 
Biotechnologie und sich typischerweise anschließende Berufstätigkeiten auf 
Basis einer Rangliste getroffen. Die Rangliste wird von der Auswahlkommis-
sion unter allen am Auswahlverfahren teilnehmenden Personen nach einer 
Gesamtpunktzahl erstellt, die nach Maßgabe der Auswahlkriterien für die 
Auswahlentscheidung errechnet wird und die Rangfolge der sich um das 
Studium bewerbenden Personen bestimmt. Die Erstellung der Rangliste er-
folgt dabei im Wege eines zweistufigen Verfahrens gem. § 4 Abs. 4 Nr. 1 bis 
3. 
 
 
(3)   Die Auswahlkriterien für die Auswahlentscheidung sind: 
 

1. das Ergebnis der Hochschulzugangsberechtigung für den Bachelor-

studiengang Molekulare Biotechnologie (Punkte), 

 
2. Art einer abgeschlossenen Berufsausbildung in einem anerkannten 

Ausbildungsberuf, die über die fachspezifische Eignung Auskunft 

gibt, 
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3. besondere Vorbildungen, praktische Tätigkeiten, insbesondere Frei-

willigendienste, oder außerschulische Leistungen und Qualifikatio-

nen, die über die fachspezifische Eignung Auskunft geben,  

 
4. das Ergebnis zweier Auswahlgespräche, die Aufschluss über die Eig-

nung für das gewählte Studium und den angestrebten Beruf geben. 

 
 
(4)   Die Auswahlkriterien nach Absatz 3 werden bei der Ermittlung der Ge-

samtpunktzahl mit folgender Bewertung berücksichtigt: 

 
1. Es findet zunächst eine Vorauswahl auf Basis der Auswahlkriterien 

„Ergebnis der Hochschulzugangsberechtigung“ (§ 4 Abs. 3 Nr. 1), 
„Art einer abgeschlossenen Berufsausbildung in einem anerkannten 
Ausbildungsberuf“ (§ 4 Abs. 3 Nr. 2) und „besondere Vorbildungen, 
praktische Tätigkeiten, insbesondere Freiwilligendienste, oder außer-
schulische Leistungen und Qualifikationen“ (§ 4 Abs. 3 Nr. 3) statt. 
 

a) Die Ermittlung der Punktzahl der Hochschulzugangsberechtigung 

erfolgt gemäß § 26 Absatz 2 in Verbindung mit Anlage 3 HZVO. 

Die Summe der im Abiturzeugnis erreichten Punkte wird durch 

56, bzw. 60 geteilt (max.15 Punkte). Die sich ergebende Zahl wird 

auf zwei Stellen hinter dem Komma berechnet. Es wird nicht ge-

rundet. 

b) Bewertung einer abgeschlossenen Berufsausbildung in einem an-

erkannten Ausbildungsberuf, die über die fachspezifische Eig-

nung Auskunft gibt: maximal 1 Punkt. 

c) Bewertung von besonderen Vorbildungen, praktischen Tätigkei-

ten, insbesondere Freiwilligendiensten, oder außerschulischen 

Leistungen und Qualifikationen, die über die fachspezifische Eig-

nung Auskunft geben: maximal 4 Punkte.  

d) Die Gesamtpunktzahl der Vorauswahl wird errechnet als Summe 

der Punkte nach Buchstabe a), b) und c). Aufgrund dieser Punkt-

zahl wird eine erste Rangliste erstellt.  
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2. Die Bewertung zweier Auswahlgespräche, die Aufschluss über die 
Eignung für das gewählte Studium und den angestrebten Beruf ge-
ben gem. § 4 Abs. 3 Nr. 4, erfolgt nach § 5 sowie der Anlage zu die-
ser Satzung. 

 
3. Die Punktzahlen aus der Vorauswahl gem. § 4 Abs. 2 Nr. 1 (maximal 

20 Punkte) und der Auswahlgespräche gem. § 5 (insgesamt maximal 
20 Punkte) werden addiert und aufgrund dieser Punktzahl (maximal 
40 Punkte) wird die endgültige Rangliste erstellt. 

 
 
 
§ 5 Auswahlgespräche 
 
(1)   Die Auswahlgespräche sollen Aufschluss darüber geben, inwieweit die 
sich um das Studium bewerbende Person für den Bachelorstudiengang Mo-
lekulare Biotechnologie und den angestrebten Beruf befähigt und aufge-
schlossen ist. Dabei wird auch das Gesprächsverhalten, der sich um das 
Studium bewerbenden Person im Hinblick auf die Herangehensweise bei 
der Erörterung von fachlichen Problemstellungen und die Schlüssigkeit der 
Argumentation bewertet. 
 
 
(2)   Zu den Auswahlgesprächen wird mindestens die dreifache Anzahl an 

Studienbewerberinnen und Studienbewerber im Verhältnis zu Studienplät-

zen eingeladen. Die Einladung zu den Auswahlgesprächen hängt vom Er-

gebnis der Vorauswahl gem. § 4 Abs. 3 Nr. 1d) ab. Besteht in der Voraus-

wahl Ranggleichheit werden alle in Frage kommenden Studienbewerberin-

nen und Studienbewerber zu den Auswahlgesprächen eingeladen. 

 

 

(3)   Das Auswahlgespräch wird nach Bewerbungsschluss entweder in Prä-

senz oder über ein hochschuleigenes Videokonferenz-System durchgeführt. 

Die genauen Termine sowie weitere Modalitäten werden rechtzeitig im Vor-

feld der Auswahlgespräche bekannt gegeben. Die Personen, die sich um 

das Studium bewerben, werden von der Universität Heidelberg zum Aus-

wahlgespräch rechtzeitig eingeladen. 
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(4)   Die Auswahlgespräche werden von Mitgliedern der Auswahlkommis-

sion, bzw. von, durch die Auswahlkommission bestellten Prüfungsberechtig-

ten des Studiengangs Molekulare Biotechnologie geführt. Diese bilden zu-

sammen die auswahlgesprächsführenden Personen. 

 

 

(5)   Die auswahlgesprächsführenden Personen führen mit jeder sich um 

das Studium bewerbenden Person zwei Einzelgespräche von ca. 15 Minu-

ten. Ein Auswahlgespräch wird je von einer auswahlgesprächsführenden 

Person geführt. 

 

 

(6)   Über die wesentlichen Fragen und Antworten des Auswahlgesprächs ist 

ein Protokoll zu führen, das von der auswahlgesprächsführenden Person zu 

unterzeichnen ist. Des Weiteren muss das Protokoll Tag und Ort des Aus-

wahlgesprächs, den Namen der auswahlgesprächsführenden Person, den 

Namen der Person, die sich um das Studium bewirbt, und die von der aus-

wahlgesprächsführenden Person getroffenen Beurteilungen enthalten. 

 
 
(7)   Die auswahlgesprächsführende Person bewertet unmittelbar nach Ab-

schluss des Auswahlgesprächs, die sich um das Studium bewerbende Per-

son nach deren Befähigung und Aufgeschlossenheit für den Bachelorstudi-

engang Molekulare Biotechnologie auf einer Skala von 0 bis 10 Punkten. Bei 

den Auswahlgesprächen müssen mindestens 5 Punkte pro Gespräch er-

reicht werden. Werden bei mindestens einem Auswahlgespräch weniger als 

5 Punkte erreicht, wird der Antrag auf Zulassung zurückgewiesen. Die Be-

wertung wird von der auswahlgesprächsführenden Person, nach dem in der 

Anlage dargestellten Bewertungsmaßstab vorgenommen. Das Auswahlge-

spräch wird mit 0 Punkten bewertet, wenn die sich um das Studium bewer-

bende Person zu einem Gesprächstermin nicht erscheint.  
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§ 6 Vergabe von Studienplätzen 
 
(1)   Über die Vergabe von Studienplätzen entscheidet die Rektorin auf Vor-

schlag der Auswahlkommission. Die Rektorin hat die Auswahlentscheidung 

an die zuständige Organisationseinheit in der Universitätsverwaltung über-

tragen. 

 
 

(2)   Die Vergabe vom Studienplatz ist zu versagen, wenn  

1. die Unterlagen nach § 2 Absatz 2 nicht fristgerecht oder nicht voll-
ständig vorgelegt wurden, 

 
2. die sich um das Studium bewerbende Person den Prüfungsanspruch 

im Bachelorstudiengang Molekulare Biotechnologie oder in verwand-
ten Studiengängen mit im Wesentlichen gleichem Inhalt verloren hat 
oder sich in einem laufenden Prüfungsverfahren eines solchen Studi-
engangs befindet. 

 
 

(3)   Bei Ranggleichheit erfolgt die Auswahl nach dem Ergebnis der Hoch-
schulzugangsberechtigung; besteht danach noch immer Ranggleichheit, 
richtet sich die Auswahl nach 6 Abs. 1, Satz 7 und 8 des HZG i. V.m. § 29 
HZVO.  
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§ 7 Inkrafttreten / Außerkrafttreten 
 
(1)   Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung im Mitteilungs-
blatt der Rektorin in Kraft. Sie gilt erstmals für das Wintersemester 
2024/2025. 

 
 

(2)   Gleichzeitig tritt die Satzung der Universität Heidelberg für das hoch-
schuleigene Auswahlverfahren in dem Studiengang Molekulare Biotechnolo-
gie mit akademischer Abschlussprüfung (Bachelor) vom 17. Juni 2003 (Mit-
teilungsblatt des Rektors, Nr. 7/03, S. 295 ff.), geändert am 30. Juni 2005, in 
der Fassung vom 2. Februar 2022, (Mitteilungsblatt des Rektors vom 08. 
Februar 2022, S. 169 ff.) außer Kraft. 
 
 
 
Heidelberg, den 7. Februar 2024 
 
 
 
gez. Prof. Dr. Frauke Melchior 

Rektorin 
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Anlage  

Bewertungsmaßstab der Auswahlgespräche 

Die Bewertung der Auswahlgespräche gem. § 5 richtet sich nach dem fol-
genden Bewertungsmaßstab:  

1. Fachspezifische Interessen und Eignung:  
 

 eine fachliche Problemstellung wird treffend analysiert und Wege 
zu ihrer Lösung überzeugend aufgezeigt. Weiterführende fachliche 
Interessen werden überzeugend dargelegt = 3 Punkte; 

 eine fachliche Problemstellung wird nachvollziehbar analysiert und 
Wege zu ihrer Lösung plausibel aufgezeigt. Weiterführende fachli-
che Interessen sind erkennbar = 2 Punkte; 

 eine fachliche Problemstellung wird in Ansätzen analysiert und 
Wege zu ihrer Lösung werden erkennbar. Weiterführende fachli-
che Interessen werden angedeutet = 1 Punkt; 

 die Analyse einer fachlichen Problemstellung mit Lösungsweg so-
wie die Formulierung weiterführender fachlicher Interessen gelingt 
nicht = 0 Punkte. 

 
2. Berufliche Perspektive:  

 

 Die berufliche Perspektive ist klar erkennbar und bietet eine 
schlüssige und gute Begründung, den Bachelorstudiengang Mole-
kulare Biotechnologie an der Ruprecht-Karls-Universität Heidel-
berg zu studieren = 1 Punkt; 

 Eine berufliche Perspektive ist nicht zu erkennen = 0 Punkte.  
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3. Allgemeine Motivation und Soziales Engagement:  
 

 Die Motivation und soziales Engagement sind klar erkennbar und 
bieten eine schlüssige und gute Begründung, den Bachelorstudi-
engang Molekulare Biotechnologie an Universität Heidelberg zu 
studieren = 3 Punkte; 

 Die Motivation und soziales Engagement sind erkennbar und 
nachvollziehbar = 2 Punkte; 

 Die Motivation und soziales Engagement sind in Ansätzen zu er-
kennen = 1 Punkt; 

 Die Motivation und soziales Engagement sind nicht zu erkennen = 
0 Punkte.  

 
4. Gesprächsverhalten:  

 

 Das Gesprächsverhalten ist hinsichtlich der Herangehensweise bei 
der Erörterung von Problemen und der Schlüssigkeit der Argumen-
tation, inkl. allgemeinem Gesprächsführung und Ausdrucksweise 
sicher und völlig überzeugend = 3 Punkte; 

 Das Gesprächsverhalten ist hinsichtlich der Herangehensweise bei 
der Erörterung von Problemen und der Schlüssigkeit der Argumen-
tation, inkl. allgemeinem Gesprächsführung und Ausdrucksweise 
weitgehend überzeugend = 2 Punkte; 

 Beim Gesprächsverhalten sind hinsichtlich der Herangehensweise 
bei der Erörterung von Problemen, der Schlüssigkeit der Argumen-
tation, allgemeinem Gesprächsführung oder Ausdrucksweise Ab-
striche zu machen = 1 Punkt; 

 Das Gesprächsverhalten ist hinsichtlich der Herangehens-
weise bei der Erörterung von Problemen, der Schlüssigkeit 
der Argumentation, allgemeinem Gesprächsführung oder Aus-
drucksweise unzureichend = 0 Punkte. 

 
 

 
  



 

 

 

Der Volltext der jeweiligen Beschlüsse und Satzungen ist in der 
Universitätsverwaltung, Seminarstraße 2, 69117 Heidelberg 
– Dezernat Recht und Gremien – Raum 324 –  
zu den üblichen Geschäftszeiten einsehbar. 
 
 
Das Mitteilungsblatt der Rektorin finden Sie darüber hinaus 
auch auf der folgenden Internetseite: 

https://www.uni-heidelberg.de/universitaet/beschaeftigte/ 
service/recht/mitteilungsblatt/index.html. 

Die im Inhaltsverzeichnis benannten Ordnungen sind dort 
vollständig abrufbar. 
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